
Beitragsordnung 2026

Beitragsart / Jahresbeiträge
Einzelpreis

Grundbeiträge EURO

Ordentliche Mitglieder / Anwärter 600,00 €

Fördernde Mitglieder 300,00 €

Familienmitglieder 120,00 €

Kinder /Jugendliche / Junioren bis 21 Jahre 120,00 €

Gast - Mitgliedschaft 60,00 €

Liegeplatzgebühren
Wasserliegeplatz Boote bis 7,00m Länge                                  400,00 €

Wasserliegeplatz Boote bis 9,00m Länge                                  600,00 €

Wasserliegeplatz Boote über 9,00m Länge                                  800,00 €

Jollen 100,00 €

Beiboote, Kanu oder Surfbretter an Land 60,00 €

Trailer/Slipwagen/große Slipgestelle 100,00 €

Landliegeplatz über den 30.4. hinaus mit Einwilligung des Vorstandes pro Monat pauschal 150,00 €

 - Sonderfälle werden auf Antrag vom Vorstand entschieden -

Beiträge für Vermietungen
Zimmer als Segelkammer exkl. Strom/incl. Reinigung Treppenhaus 550,00 €

Bodenkammer incl. Reinigung Treppenhaus 90,00 €

Aufnahmegebühr
Aufnahmegebühr  *1)                                                                                            50% im 1. Jahr 1.000,00 €

*1)  Bei vorzeiiger Beendigung der Anwartschaft auf Übernahme als ordentliches Mitglied wird die 

Kaution der Aufnahmegebühr mit 1/24 Anteil je monatlicher Vereinszugehörigkeit einbehalten

Sonstige Gebühren und Umlagen

Schlüsselpfand - Tor oder Haus                                                           je 35,00 €

nicht geleistete Arbeitsstunden Arbeitsdienst/Gemeinschaftsdienst                              € / Std 50,00 €

Stromverbrauch (Segelkammern nach Verbrauch) je kWh 0,37 €

Vergünstigungen

Ehrenmitglieder Erlass auf OM-Gebühr -100,00 €

50% Erlass auf OM-Gebühr bei Nachweis Schule/Ausbildung/Studium 21 bis 28 Jahre alt -300,00 €

50% Erlass auf Aufnahmegebühr bei Nachweis Schule/Ausbildung/Studium bis 28 Jahre alt  50% im 1. Jahr -500,00 €

100% Erlass Aufnahmegebühr von vorher Kinder/Jugendlichen Mitgliedern -1.000,00 €

Ordentliche Mitglieder / Anwärter, ob arbeitspflichtig oder nicht, erhalten eine Herabsetzung € / Std. -10,00 €

des Mitgliedsbeitrags von 10,00 EUR pro Stunde bis zum Maximum von 30 Stunden p.a. oberhalb

der persönlichen Arbeitspflicht für nur vom Betriebsleiter angeordnete Arbeiten (Arbeitsdienst) 

außerhalb der üblichen Gemeinschaftsarbeiten wie z.B. Laubfest etc. (Gemeinschaftsdienst)

Stand 15. März 2026


